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Die Funktionen und Zuständigkeiten des Gerichtshofs der Europäischen Ge-
meinschaften (EuGH) sind, soweit sie nicht vom Gericht erster Instanz (GEI)
modifiziert wurden , unverändert geblieben . Inzwischen ist der Entwurf der
Verfahrensordnung des GEI3 vom Rat gebilligt worden4. Danach bildet das
Gericht Kammern mit drei oder fünf Richtern. Bei Vollsitzungen wird das Gericht
von einem Generalanwalt unterstützt, tagt es in Kammern, kann ein General-
anwalt bestellt werden, wenn die rechtliche Schwierigkeit oder der tatsächlich
komplizierte Streitstoff der Rechtssache das gebieten. Der Generalanwalt wird
unter den Richtern bestimmt.

Als Nachfolger für Thymen Koopmans ist Paul Joan George Kapteyn für die
Zeit vom 1. April 1990 bis zum 4. Oktober 1994 zum Richter am EuGH ernannt
worden5. Seit dem 7. Oktober 1990 setzt sich der EuGH für ein Jahr wie folgt
zusammen6: Erste Kammer: Rodrigues Iglesias, Präsident; Sir Gordon Slynn und
Joliet, Richter. Zweite Kammer: O'Higgins, Präsident; Mancini und Schockweiler,
Richter. Dritte Kammer: Moitinho de Almeida, Präsident; Grevisse und Zuleeg,
Richter. Vierte Kammer: Diez de Velasco, Präsident; Kakouris und Kapteyn,
Richter. Fünfte Kammer: Moitinho de Almeida, Präsident; Sir Gordon Slynn,
Rodrigues Iglesias, Joliet, Grevisse und Zuleeg, Richter. Sechste Kammer:
Mancini, Präsident; O'Higgins, Diez de Velasco, Kakouris, Schockweiler und
Kapteyn, Richter. Erster Generalanwalt: Jacobs. Die Zusammensetzung des GEI
ist mit Wirkung vom 1. September 1990 für ein Jahr folgendermaßen festgelegt
worden7: Erste Kammer: da Cruz Vilac,a, Präsident; Schintgen, Edward, Kirsch-
ner, Garcia-Valdecasas y Fernandez und Lennearts, Richter. Zweite Kammer:
Saggio, Präsident; Yeraris, Briet, Barrington, Vesterdorf und Biancarelli, Richter.
Dritte Kammer: Yeraris, Präsident; Saggio, Vesterdorf und Lennearts, Richter.
Vierte Kammer: Schintgen, Präsident; Edward und Garcia-Valdecasas y Fernan-
dez, Richter. Fünfte Kammer: Briet, Präsident; Barrington, Kirschner und
Biancarelli, Richter.

Statistisches

Die Arbeitsaufnahme des GEI hat den EuGH bisher nicht nachhaltig entlasten
können. 1990 waren beim EuGH 384 Rechtssachen neu anhängig, das ist eine
weniger als 19898. Am 31. Dezember 1990 waren insgesamt 583 Rechtssachen
anhängig. Nach 501 anhängigen Rechtssachen ein Jahr zuvor, in dem fast ein
Viertel der Verfahren an das GEI abgegeben werden konnte, ist damit fast wieder
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der Stand von Ende 1988 (599 Rechtssachen) erreicht. Kaum zugenommen haben
mit 141 Rechtssachen (1989: 139) die Vorabentscheidungsverfahren. Deutlich
abgenommen hat die Zahl der beantragten Einstweiligen Anordnungen (12
gegenüber 20 im Jahre 1989). Erledigt werden konnten 302 Rechtssachen (1989:
489), davon 227 durch Urteil (1989: 243). Im Bereich der Freizügigkeit bezogen
sich 15 von 24 Urteilen auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und soziale
Angelegenheiten. Weiterhin ergingen 11 Urteile zur Sozialpolitik. Dies unter-
streicht das Gewicht der europarechtlichen Regelungen im sozialen Sektor. Im
einzelnen verteilen sich die Urteile auf folgende Sachgebiete: Auswärtige Bezie-
hungen: 2; Beamte: 2; Eisen- und Stahlindustrie: 1 (EGKS); Finanz- und Haus-
haltsbestimmungen: 2 (davon eines zum EGKS); Fischerei: 4; Freier Warenver-
kehr: 36; Freizügigkeit: 24; Gemeinsame Handelspolitik: 12; Gesellschaftsrecht: 3;
Grundsätze des EWG-Vertrages: 1; Institutionelles Recht: 4 (davon eines zum
EAG); Landwirtschaft: 47; Rechtsangleichung: 4; Sozialpolitik: 11; Staatliche
Beihilfen: 8; Steuerrecht: 13; Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit:
4; Umwelt und Verbraucher: 5; Verkehr: 1; Vorrechte und Befreiungen: 1;
Wettbewerb: 2.

Beim GEI waren am 31. Dezember 1990 145 Rechtssachen anhängig (1989:
168). Im Jahre 1990 wurden 59 Rechtssachen neu anhängig (1989: 169, darunter
waren 153 vom EuGH abgegebene). Es konnten 82 Rechtssachen erledigt werden,
davon 6 zu den Wettbewerbsvorschriften. Zu 61 Rechtssachen erging ein Urteil.

Wichtige Entscheidungen

Institutionelles Recht

Nach der Rechtsprechung des EuGH kann das Europäische Parlament, obwohl
es nach dem Wortlaut der Verträge keine Klagebefugnis hat, dann vor dem
EuGH auf Nichtigerklärung einer Handlung der Kommission oder des Rates
klagen, wenn diese Klage lediglich auf den Schutz seiner Befugnisse gerichtet ist
und nur auf Klagegründe gestützt wird, mit denen die Verletzung dieser Befugnis-
se geltend gemacht wird. Während der EuGH gemäß Art. 177 EWGV und Art.
150 EAG im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens das primäre und sekundäre
Gemeinschaftsrecht auslegen und damit über Sinn und Reichweite dieser Rechts-
vorschriften entscheiden kann, spricht Art. 41 EGKSV lediglich davon, daß "der
Gerichtshof allein entscheidet, und zwar im Wege der Vorabentscheidung, über
die Gültigkeit von Beschlüssen der hohen Behörde und des Rates". Mit der
Begründung, Auslegung und Beurteilung der Gültigkeit seien miteinander ver-
knüpft und es entspreche weder Logik noch Sinn der Verträge, wenn der EuGH
nicht befugt sei, eine einheitliche Auslegung der sich aus dem EGKSV ergeben-
den Normen zu gewährleisten, erklärte sich der Gerichtshof dafür zuständig, im
Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens auch den EGKS-Vertrag und auf
ihn gestützte Rechtsakte auszulegen10.
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Grundrechte, allgemeine Rechtsgrundsätze und Fragen zum Verhältnis von
Europarecht zu nationalem Recht

Sehr bedeutend für die Frage des Verhältnisses von Europarecht zu nationalem
Recht ist die Entscheidung des EuGH im Fall Factortame11. Ein englisches
Gericht wollte ein Gesetz durch einstweilige Anordnung aussetzen, da es der
Meinung war, dieses Gesetz sei gemeinschaftswidrig. Nach einer Regel des
Common Law sind aber einstweilige Maßnahmen gegen Akte der Krone nicht
zulässig. Auf ein Vorabentscheidungsersuchen des House of Lords entschied der
EuGH, daß ein nationales Gericht in einem solchen Falle das der einstweiligen
Anordnung entgegenstehende nationale Recht nicht anwenden darf und somit die
einstweilige Anordnung erlassen kann.

In einem Vertragsverletzungsverfahren hat der EuGH die Bundesrepublik
verurteilt12, weil sie entgegen Art. 5 I EWGV i.V.m. Art. 64 I VO (EWG) Nr.
337/79, welcher die Mitgliedstaaten verpflichtet, "die notwendigen Maßnahmen
(zu treffen), um die Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften auf dem Weinsek-
tor zu gewährleisten", nicht die sofortige Vollziehung der zur Durchsetzung dieser
Verordnung ergangenen Bescheide angeordnet habe und auch die im deutschen
Recht vorgesehenen Zwangsmittel nicht eingesetzt habe. Die Bundesregierung
brachte dagegen vor, Art. 64 I VO (EWG) Nr. 337/79 stelle keine Rechtsgrundla-
ge für den Einsatz nationaler Zwangsmittel dar und es sei Sache der Mitgliedstaa-
ten zu bestimmen, welche Maßnahmen am besten geeignet seien, die Beachtung
der Gemeinschaftsvorschriften zu gewährleisten. Nach deutschem Recht wäre im
vorliegenden Fall aber die Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht möglich
gewesen. Der Gerichtshof wies dies zurück: Ein Mitgliedstaat könne sich nicht auf
seine interne Rechtsordnung berufen, um die Nichtbeachtung von Verpflichtun-
gen aus dem Gemeinschaftsrecht zu rechtfertigen. Außerdem folge aus Art. 5
EWGV, daß ein Mitgliedstaat, wenn er bei der Durchführung einer Kommissions-
verordnung auf unvorhergesehene Schwierigkeiten stößt, dies der Kommission
unterbreiten und geeignete Lösungen vorschlagen müsse. Keinesfalls dürfe er
einseitig die weitere Durchführung der Bestimmungen aufgeben.

In der Rechtssache Forster13 setzte der Gerichtshof seine Rechtsprechung zur
unmittelbaren Wirksamkeit von Richtlinien fort. Danach kann sich ein Markt-
bürger nicht nur gegenüber staatlichen Stellen, sondern jedenfalls auch gegenüber
Einrichtungen, die unabhängig von ihrer Rechtsform kraft staatlichen Rechtsakts
unter staatlicher Aufsicht Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zu erbringen
haben und dazu mit Rechten ausgestattet sind, die über das hinausgehen, was für
die Beziehungen unter Privaten gilt, auf Richtlinienbestimmungen berufen, wenn
diese unbedingt und hinreichend genau sind.

Im Fall Blanguernon14 nahm der Gerichtshof erneut zur Bedeutung der Umset-
zung von Richtlinien in nationales Recht Stellung. Er entschied, daß aufgrund der
Richtlinie des Rates (EWG) Nr. 78/660 erlassenes nationales Recht auch dann
individuell in Kraft tritt - hier zulasten einzelner —, wenn andere Mitgliedstaaten
gleichwertige Rechtsvorschriften noch nicht erlassen haben und so das Ziel der
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Richtlinie, die gleichzeitige Koordinierung der mitgliedstaatlichen Rechtsvor-
schriften, nicht erreicht ist.

In einem Urteil zur Rückwirkung von Verordnungen entschied der EuGH15,
daß der Grundsatz der Rechtssicherheit es im allgemeinen verbiete, den Beginn
der Geltungsdauer eines Rechtsaktes auf einen Zeitpunkt vor dessen Veröffentli-
chung zu legen. Ausnahmsweise kann dies dann anders sein, wenn das angestrebte
Ziel dies verlangt und das berechtigte Vertrauen der Betroffenen gebührend
beachtet ist.

Freier Warenverkehr

Im Urteil GB-INNO-BM ./. CCL16 erklärte der EuGH es für mit Art. 30 u. 36
EWGV unvereinbar, die Werbung mit der Dauer eines Sonderangebotes und mit
dem früheren Preis zu verbieten, wenn diese Werbeaktion in einem anderen
Mitgliedstaat rechtmäßig durchgeführt wurde. Als zwingendes Erfordernis des
Verbraucherschutzes können keine Maßnahmen angesehen werden, die dem
Verbraucher den Zugang zu bestimmten Informationen verwehren.

Im Urteil vom 17. Oktober17 entschied der Gerichtshof unter Aufgabe seiner
in ^

vorher vertretenen Auffassung , daß in diesem Fall die Funktion des Warenzei-
chens gefährdet wäre, wenn sich die HAG GF AG als Inhaber dieses Warenzei-
chenrechts nicht der Einfuhr eines gleichartigen, rechtmäßig mit dem gleichen
Warenzeichen versehenen Produkts aus einem anderen Mitgliedstaat — Belgien —
widersetzen könnte. Der Unterschied zur sonstigen Rechtsprechung des EuGH
resultiert aus der Besonderheit dieses Falles, daß das belgische Warenzeichen
ursprünglich einer in Belgien ansässigen Tochtergesellschaft der HAG GF AG
gehört hatte, welche 1944 nach der Sequestration als Feindesgut von einem
dritten Unternehmen erworben wurde. In Fortsetzung seiner Rechtsprechung zur
unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln hat der EuGH festgestellt , daß
auch bei der Einfuhr von Falschgeld in die Europäischen Gemeinschaften weder
eine Zollschuld entsteht noch Einfuhrumsatzsteuer erhoben werden kann. Da
Besitz, Einfuhr und Vertrieb von Falschgeld in allen Mitgliedstaaten verboten
sind und zudem bis auf das Großherzogtum Luxemburg alle Mitgliedstaaten dem
internationalen Abkommen zur Bekämpfung der Falschmünzerei beigetreten sind,
stehe die Einfuhr von Falschgeld, welche nur zu Strafverfolgungsmaßnahmen
Anlaß bieten kann, in keinem Zusammenhang zu den gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften zur Zollunion. Ebensowenig hätten solche Einfuhren irgendeine
Beziehung zu den Bestimmungen der Sechsten Richtlinie über die Definition der
Bemessungsgrundlage und somit zum Entstehen einer Zollschuld.

Freizügigkeit

Im Urteil "Rush Portuguesa hatte sich der EuGH mit dem Verhältnis von
Arbeitnehmerfreizügigkeit zur Dienstleistungsfreiheit zu beschäftigen. Während
für portugiesische und spanische Arbeitnehmer nach dem Beitritt dieser Länder
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während einer Übergangszeit die Arbeitnehmerfreizügigkeit eingeschränkt war,
galt eine solche Einschränkung für die Dienstleistungsfreiheit nicht. Die Firma
Rush Portuguesa führte Bauarbeiten in Frankreich durch und ließ dazu ihre
portugiesischen Arbeitskräfte aus Portugal kommen. Die französische Einwande-
rungsbehörde hielt das für mit französischem Recht nicht vereinbar, da im Ver-
hältnis Portugal/Frankreich die Arbeitnehmerfreizügigkeit noch nicht verwirklicht
gewesen sei. Der EuGH entschied, daß in diesem Fall nicht Art. 48 EWGV,
sondern die in Art. 59 und 60 EWGV garantierte Dienstleistungsfreiheit ein-
schlägig sei. Demzufolge dürfe ein portugiesisches Unternehmen zur Vertrags-
erfüllung in Frankreich auch vor Ende der Übergangszeit vorübergehend für die
Dauer der übernommenen Arbeit mit eigenem Personal aus Portugal antreten.
Die Beschränkung der Rechte der Arbeitnehmer läßt die Dienstleistungsfreiheit
unberührt.

Soziale Angelegenheiten

Als Gegenstück zu den Fällen Echternach und Moritz22 hat der EuGH im Fall Di
Leo23 zu Art. 12 VO (EWG) Nr. 1612/68 entschieden, daß Kinder von Wander-
arbeitnehmern den Inländern hinsichtlich der Ausbildungsförderung nicht nur
dann gleichgestellt werden müssen, wenn die Ausbildung im Aufnahmeland
erfolgt, sondern auch dann, wenn sie in einem Staat erfolgt, dessen Staatsangehö-
rigkeit diese Kinder besitzen. Danach sind die Regelungen der §§ 8 I Nr. 5, 5 II
letzter Halbs. BAFöG, nach denen Kinder von Arbeitnehmern aus anderen EG-
Mitgliedstaaten nur dann Ausbildungsförderung für ein Studium im Ausland
erhalten, wenn dieses Studium nicht in dem Staat erfolgt, dessen Staatsangehörig-
keit sie besitzen, mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar. In seiner Entschei-
dung wies der EuGH das Argument der Bundesregierung und der Regierung der
Niederlande, die von Art. 12 VO (EWG) Nr. 1612/68 erstrebte Integration des
Arbeitnehmers und seiner Familie im Aufnahmeland werde durch das Studium im
Heimatland nicht gefördert, zurück. Damit die Integration im Aufnahmeland
gelingen kann, müßten die Kinder des Wanderarbeitnehmers vielmehr ihr Stu-
dium unter den gleichen Bedingungen wählen können wie Kinder eines Staats-
angehörigen des Aufnahmelandes. Deshalb müsse der Aufnahmestaat, wenn er an
Kinder seiner Staatsangehörigen Ausbildungsförderung für ein Studium im
Ausland gewähre, dieses Recht auch den Kindern von Wanderarbeitnehmern
bewilligen.

Nach einem anderen Urteil des EuGH24 hat ein Wanderarbeitnehmer auch
dann Anspruch auf Leistungen des Aufnahmestaates zugunsten arbeitsloser
Familienmitglieder — hier auf das Kindergeld —, wenn die betreffenden Familien-
angehörigen nicht im Aufnahmeland wohnen.

Drei hervorzuhebende Urteile setzen sich mit den Wirkungen der Richtlinie
(EWG) Nr. 76/207 zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen auseinander. Der EuGH entschied , daß es eine Diskriminierung im
Sinne der Art. 21, III 1 RL (EWG) Nr. 76/207 darstellt, wenn ein Arbeitgeber die
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Einstellung einer Bewerberin deshalb ablehnt, weil er wegen deren Schwanger-
schaft Nachteile befürchtet. Dies gelte selbst dann, wenn es für die Stelle keine
männlichen Bewerber gibt. Andererseits steht die Richtlinie nicht der Kündigung
einer Arbeitnehmerin wegen häufiger Fehlzeiten nach einer Schwangerschaft
entgegen26. Zwar könnten durch Schwangerschaft ausgelöste Krankheiten nur bei
Frauen auftreten, doch bestehe kein Anlaß, bei nach dem Mutterschaftsurlaub
auftretenden Krankheiten danach zu differenzieren, ob sie durch Schwangerschaft
oder Entbindung oder durch andere Ursachen ausgelöst seien. Vielmehr komme
es dann nur darauf an, ob eine Frau unter den gleichen Bedingungen wie ein
Mann aufgrund von Fehlzeiten wegen Krankheit entlassen werde. In der Rechts-
sache C-262/8827 schließlich urteilte der EuGH, daß es gegen Art. 119 EWGV
verstößt, wenn ein Mann noch keinen Anspruch auf eine betriebliche Rente hat,
obwohl eine Frau im gleichen Alter und unter gleichen Bedingungen einen
solchen Anspruch hat. Dabei ist es unerheblich, ob die nach Geschlechtern
unterschiedliche Altersvoraussetzung derjenigen des gesetzlichen Altersrentensy-
stems entspricht.

Verkehr

Der EuGH hat durch einstweilige Anordnung28 die Bundesrepublik verpflichtet,
die Erhebung der für den 1. Juli 1990 geplanten Straßenbenutzungsgebühr für
schwere Lastfahrzeuge auszusetzen. Der Gerichtshof erklärte, die Kommission
habe gewichtige Argumente dafür angeführt, daß Art. 76 EWGV jede einseitige
nationale Maßnahme verbiete, welche sich zum Nachteil anderer Mitgliedstaaten
auf den innergemeinschaftlichen Verkehr auswirken können. Die Straßenbenut-
zungsgebühr könne solche Auswirkungen haben, da für die deutschen Verkehrs-
unternehmer die Einführung der Gebühr in erheblichem Maße durch die Senkung
der Kraftfahrzeugsteuer kompensiert würde. Die Einführung der Straßenbenut-
zungsgebühr in Deutschland war damit gescheitert; zu einem Urteil ist es nicht
mehr gekommen.

Vertragsverletzungsverfahren

Im Jahre 1990 leitete die Kommission30 im Rahmen der Kontrolle des Gemein-
schaftsrechts 1322 Verstoßverfahren ein (1989: 704). In 73 Fällen kam es zu einer
Klage. Diese bezogen sich wie folgt auf die einzelnen Mitgliedstaaten: Belgien 13
(Richtlinien: 10), Dänemark 3 (Richtlinien: 2), Bundesrepublik Deutschland 5
(Richtlinien: 2), Griechenland 10 (Richtlinien: 6), Spanien 3 (Richtlinien: 3),
Frankreich 6 (Richtlinien: 5), Irland 3 (Richtlinien: 3), Italien 20 (Richtlinien: 17),
Luxemburg 4 (Richtlinien: 3), Niederlande 2 (Richtlinien: 1), Portugal 2 (Richt-
linien: 0), Vereinigtes Königreich 2 (Richtlinien: 1). Der Gerichtshof erließ 39
Urteile im Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 169 EWGV, in 36 Fällen
zuungunsten der betreffenden Mitgliedstaaten31 (1989: 27 bzw. 23). In 25 Fällen
hatten die Mitgliedstaaten während des streitigen Verfahrens für die Überein-
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Stimmung mit dem Gemeinschaftsrecht gesorgt, so daß diese Rechtssachen aus
dem Register gestrichen werden konnten.
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